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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.2002

Norm

AMG §1

LMG §5

Rechtssatz

Werden Produkte nach Aufmachung und Inhalt des Prospekts auch außerhalb der Anwendung an der gesunden Haut

beworben, sind sie schon deshalb nicht mehr bloße kosmetische Mittel im Sinne des § 5 LMG und fallen auch nicht

unter den Ausnahmetatbestand des § 1 Abs 3 Z 8 AMG. Sie sind vielmehr Sto:e im Sinne des § 1 Abs 1 AMG, die nach

Art und Form des Inverkehrbringens (auch) dazu bestimmt sind, am menschlichen Körper zur Heilung von

Körperschäden (hier im besonderen: Defekthaut und Wunden) angewendet zu werden oder körperfremde Sto:e

abzuwehren, zu beseitigen oder unschädlich zu machen (hier im besonderen: mittels MRSA-Dekontamination). Sie

erfüllen demnach die Zweckbestimmung des § 1 Abs 1 AMG und sind Arzneimittel/Arzneispezialitäten, wobei diese

Rechtsfolge auch durch den Prospekthinweis, die Produkte seien KörperpCegemittel im Sinne der

Kosmetikverordnung, nicht verhindert werden kann.
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